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Die Umweltverträglichkeitsprüfung und ihre
Bedeutung für die Wasserkraftnutzung
G. Hertig

Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist ein

neues Instrument im Bemühen um den
Schutz der Umwelt. Bereits bei der Planung
von Anlagen, die die Umwelt erheblich belasten

können, sollen allfällige negative
Einwirkungen frühzeitig erkennbar gemacht werden,

so dass sie vermieden, beseitigt oder
zumindest gemildert werden können. Der
Vollzug der Umweltverträglichkeitsprüfung
ist noch nicht im Detail geregelt. Der
folgende Beitrag zeigt auf. wann und wie sie

eingesetzt werden kann.

Letude de l'impact sur l'environnement est
un nouvel instrument visant à améliorer la

protection de ce dernier. Il s'agit, déjà au
stade de la planification d'installations pouvant

affecter sensiblement l'environnement,
de mettre en evidence suffisament tôt
d'éventuelles influences négatives de sorte
qu'elles puissent être évitées, éliminées ou
tout au moins diminuées. L'exécution de
l'étude de l'impact sur l'environnement n'est

pas encore réglée dans les détails. L'article
suivant montre comment et quand elle peut
être appliquée.

Adresse des Autors
Gottfried Hertig, alt Direktor BK.W, 3073 Gümligen

Einführung
Im Entwurf der Gewässerschutzgesetzrevision

vom November 1984

(Vernehmlassungsfrist bis Ende
September 1985) werden im Kapitel 2

«Sicherung von Restwasser in
Fliessgewässern» näher bezeichnete
«Wasserentnahmen» der Umweltverträglichkeitsprüfung

(UVP) unterstellt. Die
UVP ist der erste Schritt im Verfahren
zur Sicherung von Restwasser. Die
Kompetenz dazu ergibt sich aus Art. 9

Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 7.
Oktober 1983 über den Umweltschutz
(USG): «Bevor eine Behörde über die
Planung, Errichtung oder Änderung
von Anlagen, welche die Umwelt
erheblich belasten können, entscheidet,
prüft sie die Umweltverträglichkeit;
der Bundesrat bezeichnet diese Anlagen.»

Für Kenner der Materie bedeutet
die Unterstellung der Wasserentnahmen

unter die UVP keine Überraschung.

Sie ist die logische und rechtlich

unbestrittene Folge des USG, dessen

Vollzug in vielen Belangen noch
nicht im Detail geregelt ist. Neben
andern ist auch eine Verordnung (VO)
über die UVP in Arbeit. Konkretes
darüber ist offiziell nicht bekannt.
Mangels Kenntnis dieser Zusammenhänge

entstand Unsicherheit und
damit in der Vernehmlassung zum
Gewässerschutzgesetz (GSG) eher eine
ablehnende oder zum mindesten
reservierte Haltung gegenüber der UVP. In
den Erläuterungen zum Entwurf GSG
wird die UVP nicht erwähnt. Es hätte
sich zum besseren Verständnis
gelohnt, dort den doch relativ neuen
Begriff und die Ziele der UVP
vorzustellen.

Mit dem vorliegenden Beitrag soll
das nachgeholt werden. Der Verfasser
stützt seine Ausführungen auf die
Botschaft zum Bundesgesetz über den
Umweltschutz (USG) vom 31. Oktober
1979, das USG vom 7. Oktober 1983
sowie eine Vorlesung von Prof. P. Sa-

ladin, Uni Bern, über Umweltschutzrechtim

Sommersemester 1985.

Was will die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung
Umweltschutz erfordert eine

ganzheitliche Betrachtungsweise. Mensch,
Tier und Pflanzenwelt bilden ein Ganzes.

Ihr Lebensraum sind Luft, Wasser
und der Boden. Auch die Umwelteinwirkungen

müssen ganzheitlich gesehen

werden.
Umwelteinwirkungen, die noch

nicht schädlich sind, aber schädlich
werden könnten, sind frühzeitig zu
erkennen und zu begrenzen (Vorsorgeprinzip).

Umweltschutz lässt sich nicht allein
durch Verbote und Gebote erzwingen.
Es braucht eine positive Grundeinstellung,

die durch Information, Beratung
und Erziehung bewirkt werden kann.

Bei der Planung und Realisierung
von bestimmten Vorhaben, die an sich
berechtigt oder sogar notwendig sind,
soll mehr Rücksicht auf die Anliegen
des Umweltschutzes genommen werden.

Allfällige negative Einwirkungen
auf die Umwelt sollen frühzeitig
erkennbar gemacht und durch Gegen-
massnahmen vermieden, beseitigt oder
gemildert werden.

Alle diese Postulate sollen mit der
UVP erfüllt werden, indem bei der
Planung und Errichtung neuer oder bei
Änderung bestehender ortsfester Anlagen,

welche die Umwelt erheblich
belasten können, vor Erteilung der
Bewilligung die zuständigen Behörden
verpflichtet werden, in einem der
Öffentlichkeit zugänglichen Verfahren
abzuklären, welche Umweltbelastungen

von einer solchen Anlage zu
erwarten sind und wie sie vermieden
oder gemildert werden können.

Welche Bedeutung kommt
der UVP im Rahmen der
Umweltschutzmassnahmen
zu?
Die UVP ist eine «besondere»

Massnahme zur Stärkung und Ergän-
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zung aller übrigen Massnahmen zum
Schutz der Umwelt. Sie ist ein wesentliches

Element des Umweltschutzrechtes.
Die vom Gesuchsteller

durchzuführenden Abklärungen erstrecken
sich sowohl auf öffentliche als auch
private Anlagen und umfassen sämtliche

Umweltschutzbestimmungen, d.h.
solche im USG und solche in andern
Bundesgesetzen wie Gewässerschutz,
Fischerei, Natur- und Heimatschutz,
Forstpolizei. Die Prüfung der
Umweltverhältnisse von Anlagen obliegt der
sachlich bereits zuständigen Behörde
im Rahmen des ordentlichen
Bewilligungsverfahrens. Die Ergebnisse der
UVP und die Art und Weise ihrer
Berücksichtigung im Entscheid über die
Bewilligung des Bau- oder
Konzessionsgesuches unterliegen letztinstanzlich

der Überprüfung durch Bundesrat
oder Bundesgericht. Die
Umweltschutzorganisationen und die
Umweltschutzbehörden sind beschwerdeberechtigt

(s. hienach).
Die Vorteile der UVP sind: Frühzeitige

Beschaffung umfassender
Entscheidungsgrundlagen für die Behörden,

frühzeitige Kenntnis notwendiger
Umweltschutzmassnahmen und deren
Berücksichtigung bei der weiteren
Planung für den Gesuchsteller
(Bauherrn).

Als Nachteile sind zu erwähnen: Die
Verfahren werden noch länger,
komplizierter, bürokratischer und aufwendiger

und können in extremen
Situationen zum Verzicht auf bestimmte
Vorhaben führen. Trotz allen Bedenken

von Seiten der Wirtschaft muss die
UVP aber bejaht werden, weil die Vorteile

die Nachteile überwiegen. Ohne
UVP bleibt Umweltschutz bloss
Lippenbekenntnis, eine stumpfe Waffe.

Wie ist die UVP in unserem
Umweltschutzrecht
ausgestaltet?
Die UVP ist in Art. 9 des USG in 8

Abschnitten umschrieben. Details sollen

in einer speziellen Verordnung
geregelt werden. Diese VO ist
verwaltungsintern in Vorbereitung und dürfte

in der ersten Hälfte 1986 veröffentlicht

und in die Vernehmlassung
geschickt werden. Bis sie Gesetzeskraft
hat, wird es 1987. In diesem
Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass
die Kantone nicht untätig bleiben und
sich hinter die fehlende VO verschanzen

müssen. Sie sind im Gegenteil
aufgerufen, von sich aus tätig zu sein. Sie
können über die UVP Ausführungs¬

vorschriften erlassen, die der
Genehmigung durch den Bundesrat bedürfen
(Art. 37 USG), oder sie können, solange

der Bundesrat von seiner VO-Kom-
petenz nicht Gebrauch macht, nach
Anhören des Eidg. Departements des

Innern, eigene Vorschriften erlassen
(Art. 65 USG).

Objekt der UVP
Objekte der UVP sind ortsfeste

Anlagen, welche die Umwelt «erheblich»
belasten können (Art. 9 Abs. 1 USG).
Mit dieser einschränkenden Definition

sind wesentliche Teile der öffentlichen

und privaten Tätigkeit der UVP
entzogen, so z.B. die Gesetzgebung
und die Raumplanung. Der Bundesrat
bezeichnet die Anlagen, die der UVP
unterliegen. Im Gesetz selber sind sie
nicht aufgezählt. Der Bundesrat kann
sie in der UVP-VO oder in andern
Bundesgesetzen bezeichnen. Diese
Kompetenzzuweisung an den Bundesrat

ist nicht ausschliesslich. Sie gilt nur
für die Gesetzgebung auf Bundesebene.

Die Kantone können, wie oben
ausgeführt, ebenfalls Vorschriften
erlassen und zum Beispiel Anlagen
bezeichnen, die der UVP unterliegen.
Solange solche Vorschriften fehlen und
auch die VO des Bundesrates zur UVP
nicht rechtskräftig ist, kann keine
Behörde eine UVP anordnen.

Folgende Bereiche kommen für die
UVP in Frage: Der Verkehr
(Hochleistungsstrassen, Schiffahrts-, Luft-
fahrts- und Eisenbahnanlagen), die
Energieerzeugung und -Übertragung
(Kraftwerke, Leitungen, Unterstationen),

die Industrie (Metall, Chemie,
Nahrungsmittel usw.), der Wasserbau
(Flusskorrektionen, Materialentnahmen,

Wasserableitungen), die
Landesverteidigung (Flug- und Schiessplätze),

die Entsorgung (Müll- und
Sondermülldeponien), Sport und Freizeit
(Skilifte, Stadien usw.).

Wann ist die UVP
durchzuführen?
Bevor eine Behörde über die

Planung, Errichtung oder Änderung von
Anlagen, welche die Umwelt erheblich
belasten können, entscheidet, hat sie
die Umweltverträglichkeit (UV) zu
prüfen (Art. 9 Abs. 1 USG). Der UV-
Bericht sollte also spätestens beim
Einreichen des Bau- oder Konzessionsgesuches

vorliegen. Denkbar ist aber
auch eine vorgezogene UVP im Stadium

genereller Studien. Als Zeitpunkt
für die Erarbeitung und Vorlage des

UV-Berichtes gilt der Grundsatz: so
früh wie möglich. Nur so können
vermeidbare Eingriffe sofort erkannt und
ohne grosse Mehrkosten durch
Projektänderungen vermieden oder gemildert
werden oder für unvermeidbare
Eingriffe die Unterlagen für die
Interessenabwägung zuhanden der entscheidenden

Behörden frühzeitig erarbeitet
werden.

Wer erstellt den
Unweltverträglichkeit-
bericht, und was enthält er?
Der Gesuchsteller (Initiant des

Projektes), sei es ein Privater oder eine
Amtsstelle, sorgt von sich aus oder auf
Veranlassung der Bewilligungsbehörde

für die Erstellung des Berichtes
(Art. 9 Abs. 3). In Art. 9 Abs. 2 lit. a-d
und Abs. 4 wird ausgeführt, was der
Bericht behandeln soll, nämlich
- den Ist-Zustand
- das Vorhaben einschliesslich

vorgesehene Massnahmen zum Schutz
der Umwelt

- die voraussichtlich verbleibende
Umweltbelastung

- Massnahmen, die eine weitere
Verminderung der Umweltbelastung
ermöglichen, sowie deren Kosten

- bei öffentlichen und konzessionierten

privaten Anlagen muss der
Bericht ausserdem eine Begründung
des Vorhabens (Bedarfsnachweis)
enthalten.

Das Nähere soll in der VO geregelt
werden. Um dem Gesuchsteller die
Berichtsredaktion und der Bewilligungsinstanz

die Prüfung zu erleichtern, ist
im Sinne einer Anleitung die Erstellung

detaillierter Checklisten für jede
Art von Anlagen durch die
Umweltschutzfachstellen vorgesehen.

Der Gesuchsteller kann den Bericht
selber verfassen, dazu Experten beiziehen

oder den Bericht durch Dritte
erstellen lassen. Er trägt die Kosten.

Verfahren - zuständige
Behörden
Die UVP erfordert in der Regel kein

zusätzliches Bewilligungsverfahren.
Sie fügt sich ein in bereits bestehende
behördliche Entscheidungsverfahren
wie den Richtplan nach
Raumplanungsgesetz, die Plangenehmigung
nach Eisenbahngesetz oder die
Baubewilligung nach kantonalem Baurecht.

Die für die UVP formell zuständige
Behörde ist identisch mit der in der
Sache zuständigen Bewilligungs-, Ge-
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nehmigungs- oder Konzessionsbehörde.
Für gewöhnliche Bauten die

Gemeinden und evtl. Kantone, für
Fabrik- oder Wasserkraftanlagen die
Kantone, für Kernkraftwerke der
Bund usw.

Die Bewilligungsbehörde unterbreitet
das Projekt und den Umweltverträglichkeitsbericht

der Umweltschutzfachstelle

zur Beurteilung. Diese
nimmt zum Bericht Stellung und prüft,
ob das Vorhaben mit den geltenden
Umweltschutzvorschriften (USG und
andere Bundesgesetze mit
US-Vorschriften) vereinbar ist. Liegt der
Entscheid bei einer Gemeinde oder beim
Kanton, ist die Umweltschutzfachstelle

des Kantons zuständig. Liegt er bei
einer Bundesstelle, so ist das Bundesamt

für Umweltschutz (BUS) beizuziehen.

Bei der Beurteilung von Grossanlagen

(Raffinerien, thermische Kraftwerke

usw. gemäss Art. 9 Abs. 7) ist
das BUS in jedem Fall beizuziehen. Es
hat jedoch kein Weisungsrecht gegenüber

der sachentscheidenden kantonalen

Behörde. Die Bewilligungsbehörde
kann ergänzende Abklärungen verlangen

und im Benehmen mit den Interessierten

Expertisen anordnen.

Informationspflicht
Ein wichtiges Anliegen der

Umweltschutzkreise ist in Art. 9 Abs. 8 erfüllt,
indem der Umweltschutzbericht und
die Ergebnisse der UVP von jedermann

eingesehen werden können,
soweit nicht überwiegend private oder
öffentliche Interessen die Geheimhaltung

erfordern. Die Öffentlichkeit,
insbesondere die unmittelbar betroffene
Bevölkerung hat ein berechtigtes
Interesse zu erfahren, welche Einwirkungen

auf die Umwelt von gewissen
Anlagen zu erwarten sind und welche
Schutzmassnahmen in Aussicht
genommen werden.

Entscheide - Rechtsmittel
(Verbandsbeschwerde)
Der Entscheid über die im UVP-

Verfahren gestellten Anträge wird
gefällt mit dem Entscheid in der Sache
selbst und zwar von der in der Sache

zuständigen Behörde. Dieser
Entscheid kann u.a. auch hinsichtlich des

Umweltschutzes mit den zur Verfügung

stehenden kantonalen Rechtsmitteln

angefochten werden. Soweit

gegen eine entsprechende Verfügung
einer kantonalen oder eidgenössischen
Behörde die Verwaltungsbeschwerde
beim Bundesrat oder die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht

zulässig ist, steht das Beschwerderecht

auch den gesamtschweizerischen

Umweltschutzorganisationen
zu, sofern sie mindestens 10 Jahre vor
Einreichung der Beschwerde gegründet

wurden. Der Bundesrat bezeichnet
im übrigen die beschwerdeberechtigten

Organisationen. Sie sind auch
legitimiert, von den Rechtsmitteln im
kantonalen Bereich Gebrauch zu machen
(Art. 55 USG). Daneben gibt es auch
noch die Behördebeschwerde des

Eidg. Departements des Innern, der
Kantone und Gemeinden (Art. 56 und
57 USG).

Welche Bedeutung hat die
UVP für die
Wasserkraftnutzung
Aufgrund der vorstehenden Ausführungen

ergibt sich, dass Wasserkraftnutzungen

von einer gewissen Bedeutung

der UVP unterstehen werden. Der
Bundesrat wird die Unterstellung
entweder in der VO oder in einem
einschlägigen Gesetz vornehmen. Die
Kantone können unter gewissen
Vorbehalten ebenfalls Anlagen bezeichnen,

die der UVP zu unterziehen sind
(s. oben). Solange weder vom Bund
noch vom zuständigen Kanton die der
UVP unterstellten «Wasserentnahmen»

ausdrücklich bezeichnet und
näher umschrieben sind, darf seitens der
Behörden eine UVP nicht angeordnet
werden.

Unklar ist, ob im UV-Bericht für
eine «Wasserentnahme»
(Wasserkraftwerk) auch eine «Begründung des

Vorhabens» im Sinne von Art. 9 Abs. 4

enthalten sein muss. Erfasst davon
werden «öffentliche und konzessionierte

private Anlagen.» Darunter
sind in erster Linie eidg. konzessionierte

Transportanlagen (u.a. Sessel-

und Luftseilbahnen, Skilifte) gemeint.
Es ginge nach Auffassung vieler
jedoch zu weit, auch die der kantonalen
Hoheit unterliegenden Wassernutzungen

via UVP einem verkappten
Bedarfsnachweis zu unterstellen! Das

geltende Wasserrecht schreibt bereits

vor, was Inhalt des Konzessionsgesuches

sein muss, nämlich u.a. was mit
der erzeugten Energie geschehen soll.

Es ist deshalb überflüssig und führt
nur zu weiteren Unklarheiten, wenn
im UV-Bericht eine zusätzliche
«Begründung des Vorhabens» verlangt
wird. In diesem Punkt ist eine Klärung
in der UVP-VO notwendig.

Der Revisionsentwurf GSG 1984

enthält im 2. Kapitel Vorschriften zur
Sicherung von Restwasser in Fliessgewässern.

Art. 29 unterstellt die
Wasserentnahme der UVP. Im Rahmen dieser
Prüfung wird die Restwasserfrage
bereits gestellt. Mit mehr oder weniger
Restwasser ist ein bestimmtes
Wasserkraftwerk möglicherweise gerade noch
umweltverträglich. Die Art. 30 und 31

des Entwurfes GSG enthalten
Vorschriften für die quantitative Festsetzung

der Restwassermengen. Die UVP
für «Wasserentnahmen» wird sich
aber bei weitem nicht nur mit dem
Restwasser befassen. Auch die baulichen

Anlagen wie Staudämme,
Wasserleitungen, Kraftwerkzentralen,
Stromleitungen, Unterstationen,
Zufahrtsstrassen, Seilbahnen und Deponien

werden davon erfasst. Sie ermöglicht

eine frühzeitige Abklärung der
ökologischen Rahmenbedingungen
für ein bestimmtes Vorhaben, die bei
der späteren Detailprojektierung ohne
grosse Umtriebe und Kosten berücksichtigt

werden können. Mit dem Ab-
schluss des Konzessionsverfahrens
sind damit auch die Umweltschutz-
massnahmen grundsätzlich rechtskräftig

geregelt. Im anschliessenden
Baubewilligungsverfahren weiss der
Bauherr, womit er rechnen kann

Die UVP wird, wie oben dargestellt,
von der in der Sache zuständigen
Bewilligungsbehörde behandelt, und die
entsprechenden Auflagen sind Gegenstand

ihres Entscheides. Für die
Wasserkraftnutzung sind die Kantone zur
Hauptsache zuständig, da ihnen die
Hoheit über die Gewässer zusteht. Die
UVP ist im kantonalen Konzessionsverfahren

durchzuführen unter Beizug
der kantonalen Umweltschutzfachstellen.

Sie wird abgeschlossen mit der
Erteilung der Wasserrechtskonzession
durch die zuständige kantonale Behörde,

ausnahmsweise den Bund (z.B. für
Grenzgewässer). Der Konzessionsbe-
schluss unterliegt auch hinsichtlich
Umweltschutz der richterlichen
Überprüfung. Das Beschwerderecht steht
u.a. Umweltschutzorganisationen und
Umweltschutzbehörden zu (näheres
siehe oben «Entscheide - Rechtsmittel»).
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